
    GEMEINDE FARCHANT 
PK-Nr.: Bei Rückfragen und Zahlungen bitte angeben!                  Am Gern 1 
 82490 Farchant 

    08821/96 16-55 
Fax  08821/96 16-22 

 
  

Herr/Frau 
 

 

 

 
 
 
 
 E i n z u g s e r m ä c h t i g u n g 
 
für die  G e m e i n d e   F a r c h a n t ,  Am Gern 1, 82490 Farchant 
 
Obengenannte(r) bzw. der Kontoinhaber ermächtigt die Gemeindekasse Farchant, 

für das Objekt in Farchant:  
 
 nachstehende Steuern und Abgaben
 zum jeweiligen Fälligkeitstag zu 
 Lasten des unten angegebenen 
 Kontos einzuziehen: 
alle an diese Kasse zu Grundsteuer 
entrichtenden Steuern und Wasserverbrauchs- und  
Abgaben zum jeweiligen Kanalbenutzungsgebühren 
Fälligkeitstag zu Lasten Oberflächenabwasser 
des unten angegebenen Gewerbesteuer 
Kontos einzuziehen. Fremdenverkehrsbeitrag 
 Kurbeitrag 
 Zweitwohnungssteuer 
 Hundesteuer 
 sonstige gemeindliche  
 Gefälle und Abgaben 
 
Konto-Inhaber / in:     
 
Konto-Nr.      BLZ        

bei       
 - Sparkasse, Bank - 
 
Diese Ermächtigung kann jederzeit widerrufen werden. Sie gilt bis zum Widerruf.  
Änderungen sind mitzuteilen. 
Weiteres siehe Rückseite. 
 
Farchant, den      
  Unterschrift des zeichnungsberechtigten 
G/finanz/Abbuchung-Internet  Kontoinhabers 



Hinweise: 
 
1. Die Teilnahme am Einzugsverfahren ist freiwillig. 
 
2. Zur Durchführung des Einzugsverfahrens ist es notwendig, daß Ihre personen- 
 bezogenen Daten in Datenverarbeitsanlagen gespeichert und verarbeitet 
 werden. 
 
3. Den betroffenen Geldinstituten werden durch die Überweisungsträger und 
 Lastschriftenzettel auch Daten über den jeweiligen Zahlungsgrund (z.B. 
 Grundsteuer, Gewerbesteuer) offenbart. 
 
4. Bitte reichen Sie die Ermächtigung vollständig ausgefüllt und unterschrieben 
 ein. Beachten Sie bitte, daß Einziehungen von Sparkonten nicht möglich sind. 
 Sollte sich Ihr Konto ändern, bitten wir um rechtzeitige Mitteilung, damit Rück- 
 buchungsgebühren vermieden werden. 
 
5. Bitte sorgen Sie dafür, daß Ihr Konto für die einzuziehenden Beträge die 
 erforderliche Deckung aufweist; andernfalls ist das kontoführende Geldinstitut 
 nicht verpflichtet, den Einziehungsaufträgen zu entsprechen. 
 


